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Schriftliche Anfrage von Martin Götz! (SVP) 
und Johann Vder (SVP) 

Am 23. Juni 2020 wurde auf der offiziellen Facebookseite der Stadt Zürich ein Post veröffent- 
licht, in welchem die Stadt Zürich offensichtlich eine aktivere Rolle ihrer bisherigen Asylpolitik 
bekräftigen möchte. 
Unter anderem steht darin «Die acht grössten Schweizer Städte sind bereit, mehr geflüchtete 
Menschen als bisher aufzunehmen! Die Städte haben in der Vergangenheit den Tatbeweis er— 
bracht, dass sie auch grössere Zahlen von Geflüchteten schnell und kompetent unterbringen 
und betreuen können.». Der vollständige Post ist untenstehend abgebildet. 

In diesem Zusammenhang bitten wir den Stadtrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Anlässlich welcher Entscheidungsgrundlage wird in diesem Facebook-Post festgehalten, 
dass die Stadt Zürich bereit ist, mehr Asylbewerbende aufzunehmen? VW bitten um Datum, 
rechtliche Grundlage und Inhalt dieses Entscheides (Stadtratsbeschluss, allfälliger Parla- 
ments— oder Volksentscheid). 

2. Anlässlich welcher Entscheidungsgrundlage mit den 8 Städten stützt sich dieser Facebook- 
Post ab? Wir bitten um Datum, Gremium und Inhalt dieses Entscheides. 

3. Welcher Stadtrat ist verantwortlich für die Publikation dieses Facebook-Posts? 

4. Mit dem Postulat Gr. Nr. 2020/210 wurde am 27. Mai 2020 eine «Rückkehr zu den eidge- 
nössischen Vorgaben der Asylpolitik» gefordert. Die Stadt Zürich hätte nach den eidgenös- 
sischen Vorgaben 2’100 Asylbewerbende aufzunehmen, nimmt jedoch per 1. Januar 2020 
rund 3‘800 Asylbewerbende auf. Offensichtlich sind die bisherige Anzahl an Aufgenomme- 
nen nicht genug, oder was heisst für den Stadtrat die Aussage «mehr aufzunehmen»? Wir 
bitten um Angabe mit konkreter Zahl. 

5. Mit dem Postulat Gr. Nr. 2020/211 wurde am 27. Mai 2020 eine «Verbesserung der Kom- 
munikation zur Unterbringung von Asylbewerbenden» gefordert. Offensichtlich werden wie- 
derum politische Asyl-entscheide intransparent kommuniziert. Weshalb wurden nicht zu- 
mindest die Mitglieder der Spezialkommission SD informiert? 

6. Mit der schriftlichen Anfrage Gr. Nr. 2020/265 wurden am 17. Juni 2020 Fragen zu den 
«nicht tolerierbaren Asylmissständen auf dem Marktplatz Oerlikon» gestellt. Bezüglich des 
Facebook-Zitats «Die Städte haben in der Vergangenheit den Tatbeweis erbracht, dass sie 
auch grössere Zahlen von Geflüchteten schnell und kompetent unterbringen und betreuen 
können.»: Was bringt den Stadtrat zur Aussage «den Tatbeweis erbracht (...) betreuen zu 
können», währenddem mehrere Beispiele illustrieren, dass die städtische Asylpolitik viele 
Missstände hervorbringt? VW bitten um eine detaillierte Begründung. 

7. Auf welche gesetzliche Grundlage stützt sich die maximale Anzahl der aufzunehmenden 
Asylsuchenden der Stadt Zürich? WII“ bitten, genau anzugeben, welche maximale Anzahl 
Asylsuchende in der Stadt Zürich auf welcher Grundlage aufzunehmen sind. 



8. Wie viele Plätze für Asylsuchende stehen in der Stadt Zürich per 1. Juli 2020 auch unter 
den Anforderungen eines COVID19-Schutzkonzeptes zur Verfügung? Wie viele zusätzliche 
Plätze würden «kurzfristig» zur Verfügung stehen? Welche Kostenfolgen hätten diese zu— 
sätzlichen Plätze und in welchen Stadtquartieren/Liegenschaften würden die zusätzlichen 
Plätze geschaffen? 
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Die echt g‘röe:5:ien Schwe-iaer Städte eine bereit, mehr geilüu:hlete 
Mens:chen eis hiehet eufzunehm-enl Diese Bereiteeheft haben eie heute 
entäeeheh tier Uhergehe des: CJetetepp9ile von Euatcweren JETZT an 
den Bunde-eret gememeem bekräftigt. Die Stäät'e haben in der 
Vergangenheit den Tetheweie erbracht. 0553 sie auch gröeeere Zahlen 
von Geflticzhteten er:hnell untl konmeteni unterbringen und betreuen 
können. Die-ee Fähigkeit eielien sie gerne veretäri-ü in den Dienst tler 
humanitären Tradition der Schweiz. time) 


